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7. Newsletter - März 2009

Klausursitzung August 2008

Einen Samstag lang hat der ais-Vorstand getagt, um die vergangene Vorstandsarbeit zu evaluieren. Wir haben SchulmusikerInnen und Vertretungen von SMPV und VLMA eingeladen. Die Arbeitsgruppen Instrumentalunterricht, Schulmusik, Zusammenschluss VLMA-ais und Zusammenarbeit SMPV-ais erarbeiteten Ziele, die für die Vorstandsarbeit des ais richtungsweisend sein sollen. Es hat sich bewährt, mehr Zeit zu haben, um Geschäfte zu planen und Aktivitäten zu besprechen. 

Promotionsordnung 

Wir rufen Euch nochmals auf zur Vernehmlassung. Das Beurteilungsblatt findet ihr im Anhang.

Poolstundenplan 

Poolstunden im Stundenplan der Schule zu integrieren ist nach wie vor die beste Lösung für Fachlehrpersonen, um bessere Arbeitszeiten zu erhalten und die Möglichkeit zu haben, für ein 100% Pensum zu arbeiten. Deshalb leistet der ais weiterhin wichtige Aufklärungsarbeit: In diesem Quartal sind im Schulblatt drei entsprechende Artikel erschienen. 
Rainer Huber hat uns zu diesem Thema einen Brief geschrieben. Bis zu letzt bemühte er sich um eine gute Integration der Musik in der Schule. Hier einen Auszug aus seinem Brief:

„Das Departement wird im Rahmen des Bildungskleeblattes auch die Verordnung Volksschule überarbeiten und bei den Stundenplanvorschriften festhalten, dass Schülerinnen und Schüler aller Volksstufen den Unterricht während maximal einer Lektion bzw. zwei halben Lektionen pro Woche verlassen dürfen, um ein individuelles schulisches Angebot zu besuchen.“
Die Schulen werden ermuntert die zukünftige Regelung schon heute anzuwenden. Bis Ende März 2009 können Informationen hierzu über folgenden Link abrufbar sein:

http://www.ag.ch/tagesstrukturen/de/pub/blockzeiten.php.

AG Lager

Ursula Hächler (ais) und Marcelle Engeli (SMPV) haben in einer ersten Sitzung Ideen für ein Musiklager zusammengetragen. Sie erstreben eine Kombination von Musik, Bewegung und kreativer Arbeit wie Basteln, Malen und/oder Schreiben. In einem nächsten Schritt werden Rahmenbedingungen aufgestellt, die sich an den Lagern von Jugend und Sport orientieren.

Arbeitsgruppe mCheck

Da Kathrina Zehnder aus dem Vorstand ausgetreten ist, hat Ursula Hächler dieses Amt übernommen. Sie befindet sich in der Einarbeitungsphase. Der mCheck findet jährlich mehr Akzeptanz.

Tag der Musik 2009 

Wir rufen Euch wiederum auf, am Tag der Musik einen Beitrag zu leisten. Es ist auch sehr wichtig, dass an der Hauptveranstaltung in Aarau möglichst viele Instrumentallehrpersonen anwesend sein werden. Bitte reserviert euch diesen Samstag! Wir machen damit die Bevölkerung und die Behörden auf unsere Anliegen aufmerksam:
· Jede Schülerin, jeder Schüler im Kanton Aargau soll die Möglichkeit haben, ein Instrument zu erlernen.

· Das Freifach Instrumentalunterricht wird auch für Primarschülerinnen- und schüler angeboten.

· Instrumentallehrpersonen der Volksschule werden analog der übrigen Lehrerschaft einheitlich und kantonal besoldet.

Das Infoschreiben ist im Anhang.

Lohnklage der Instrumentallehrpersonen
Nach der abschlägigen Empfehlung der Schlichtungskommission für Personalfragen vom 5. Juni 2009 ist eine Lohnklage vor Personalrekursgericht eingereicht worden. Dabei konnte der ais auf die Unterstützung des alv zählen. Der ais wird dabei juristisch unterstützt von Dr. Guido Fischer, Aarau. Nach einem detaillierten Schriftenverkehr konnte am 10. November 2008 endlich die Verhandlung stattfinden. Der Vertreter des ais legte ausführlich dar, in welchen Punkten die Lohneinreihung fehlerhaft ist. Die falschen Marktdaten der Kantone Bern, Baselland und Basel-Stadt und die unkorrekte Interpretation dieser Daten sind offensichtlich. Dennoch hat das Personalrekursgericht am 5. Dezember 2008 unsere Beschwerde unter Kostenfolge abgewiesen. Es sind hauptsächlich formal-juristische Spitzfindigkeiten, mit denen sich das Gericht aus der Verantwortung eines Schiedsspruches windet. Teilweise hat es die Berechnungswidersprüche des BKS und ihre Auswirkung auf unsere Lohneinstufung eindeutig auch falsch verstanden. 

Das Gericht schreibt wörtlich: "Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die Marktanalyse eher oberflächlich durchgeführt wurde. Dies ist umso unverständlicher, als schon in einem frühen Stadium substanziierte Einwände gegen das Vorgehen des Departementes BKS vorgebracht wurden. Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens, in welchem dem Personalrekursgericht lediglich eine sehr reduzierte Überprüfungsbefugnis zukommt, lässt sich die Marktanalyse jedoch nicht beanstanden."
Die Sachlage bleibt aber eindeutig: Eine korrekte Marktberechnung bringt uns klar in Lohnklasse 6. Deshalb hat der alv beschlossen, den Weiterzug vor Bundesgericht zu unterstützen. Am 2. Februar 2009 ist die Klage des ais gegen das BKS in Lausanne eingereicht worden. Der ais ist deshalb zuversichtlich, dass unsere Argumentation endlich das richterliche Gehör findet und die ungerechtfertigte Lohneinstufung des BKS korrigiert werden muss. Die 78 Beschwerdeunterzeichner würden damit rückwirkend auf den 1. Januar 2005 eine Lohnerhöhung (mit Verzinsung) erhalten.

